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Aufnahmekriterien für die Kath. Kindertageseinrichtung St. Franziskus 
 

Folgende Plätze können laut Betriebserlaubnis im Kindergarten vergeben werden: 
➢ 12 Plätze für Kinder im Alter zwischen 2 und 3 Jahren 
➢ 38 Plätze für Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren (bei Bedarf kann die Einrichtung mit drei 

Plätzen überbelegt werden) 
Damit eine hohe Transparenz bezüglich der Platzvergabe entsteht, wird mit einem Punktesystem gearbeitet, 
dass die einzelnen Aufnahmekriterien unterschiedlich gewichtet. Die Plätze werden nach folgenden Kriterien 
vergeben: 
„Es werden zuerst die Kinder nach den bestehenden Aufnahmekriterien berücksichtigt, deren Eltern 

gegenüber der Kita St. Franziskus den Priorisierungswunsch 1 angegeben haben. Nachfolgend werden die 

Priorisierungsstufen 2, 3 und „nachrangig“ berücksichtigt.“ 

Aufnahmekriterien für die Ü 3 Plätze 
▪ das Kind besucht die Einrichtung noch 1 Jahr bis zur Einschulung   9 Pkt. 
▪ das Kind besucht die Einrichtung noch 2 Jahre bis zur Einschulung  5 Pkt. 
▪ das Kind besucht die Einrichtung noch 3 Jahre bis zur Einschulung  4 Pkt. 
▪ Geschwisterkind(er) werden in der Einrichtung betreut    3 Pkt. 
▪ Zugehörigkeit zur kath. oder ev. Kirche (Eltern ausreichend)   2 Pkt. 
▪ Kindeswohlgefährdung        2 Pkt. 
▪ Berufstätigkeit beider Elternteile (Ausbildung/Studium/verpfl. Deutschkurs) 2 Pkt. 
▪ Mitarbeiterkind        2 Pkt. 
▪ Alleinerziehend         1 Pkt. 
▪ Sonstiges (besondere familiäre Situation, …)     2 Pkt. 

 
Aufnahmekriterien für die U 3 Plätze 

▪ das Kind besucht die Einrichtung noch 4 Jahre bis zur Einschulung  5 Pkt. 
▪ das Kind besucht die Einrichtung noch 5 Jahre bis zur Einschulung  4 Pkt. 
▪ Geschwisterkind(er) werden in der Einrichtung betreut    3 Pkt. 
▪ Zugehörigkeit zur kath. oder ev. Kirche (Eltern ausreichend)   2 Pkt. 
▪ Kindeswohlgefährdung        2 Pkt. 
▪ Berufstätigkeit beider Elternteile (Ausbildung/Studium/verpfl. Deutschkurs) 2 Pkt. 
▪ Mitarbeiterkind        2 Pkt. 
▪ Alleinerziehend         1 Pkt. 
▪ Sonstiges (besondere familiäre Situation, …)     2 Pkt. 

 
Bei gleicher Punktzahl wird nach der Reihenfolge der aufgeführten Kriterien die Aufnahme geregelt. 
Der Träger behält sich in begründeten Ausnahmefällen vor, z.B. bei schwerwiegenden Belastungssituationen 
in der Familie (schwere Krankheit, Tod eines Elternteils…) in Zusammenarbeit mit dem Rat der 
Tageseinrichtung den Punkt `Sonstiges’ zu vergeben. 
Die Aufnahmekriterien sind gültig ab dem 7.9.23 
 


